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KapMuG § 1 Abs. 1, § 3
Musterverfahrensfähigkeit positiver Feststellungsklagen
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Amtliche Leitsätze:

1. Nach dem KapMuG in der Fassung vom 19. 10. 2012 (BGBl I, 2182) sind auch positive Feststellungsklagen
musterverfahrensfähig.
2. Wird der Klageanspruch sowohl auf eine nicht musterverfahrensfähige als auch auf eine
musterverfahrensfähige Begründung gestützt, so hindert dies nicht die Bekanntmachung des
Musterverfahrensantrags, wenn und soweit sich dieser auf die musterverfahrensfähige Anspruchsbegründung
bezieht.
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